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Gesetz

Beilage 97

vom u , mit dem das GemeIndesanItäts-
gesetz 1971 geändert wird (1. Novelle zum Gemeinde
sanitätsgesetz 1971).

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das G1emeindesan1itätsg'esetz 1971, LGBt Nr. 14/
1972,wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 4 hat zu lauten:
..(4) Auf Gemeinde·ärztedes D'iens~standes und
auf Gemeindeärzte, die gemäß § 23 Abs. 2 in den
Ruhestand versetzt worden sind, findet Abs. 2
Iit. c und Abs. 3 ~eine Anwendung."

2. § 23 Abs. 2 hat zu lauten:
,,(2) Gemeinde- oder Kreisärzte, deren Dienstpo
sten durch Änderung der Kr-eis'sinteilung (§ 7) auf
gelassen werden, smd, soterne si·e einen Anspruch
auf Ruhegenuß besitzen, i,n den Ruhestand zu ver
setzen; .ansonsten sind sie zu entlassen. lC

3. § 25 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten:
..(1) Sowei1 dieses Gesetz Il'icht anderes bestimmt,
sind die Bestiimmungen des Pensionsgesetzes
1965, BGBI. Nr. 340, sowle die §§ 13, 14 Abs. 1
und 3 bis 6, 16 Abs. 1 Z. 1, Abs. 2 und 3 des Be
amten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBL Nr. 333,
linihrer jeweHs für Landesbeamte geltenden Fas
sung sinngemäß anzuwenden. U

4. § 31 hat zu lauten:
..§ 31

Disz.ipl,inarverfahren
Auf das Dlsztpllnarverfahren gegen Gemeinde

ärzte finden, soweit in diesem Gesetz nicht ande
res 'bestimmt wird, die -Bestimmungen des 9. Ab
schnittes des AI~gemelinen Telles des Beamten
Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBL Nr. 333, in der
tür l.;andesbe:amt-e 1'eweils geltenden Fassung sinn
,gemäße Anwendung. I.

Artikel 11
Di'eses Gesetz tritt am 1. Juli 1980 tin Kraft.

Erläuterungen

Mit der Erlassung des Beamten..Dienstrechtsge
setzes 1979,BGIBI. Nr. 333,,hat der Bundsei'Oe Dienst
rechtsreform ·abgesch-Iossen. Alle dienstrechtJiichen
Vorschni·ften der Dienstpragmatik 1914, BG\BI. Nr. 15,
und des Gehaltsüberl~itungsg'esetz:es 1947, BGBI. Nr.
22, wurden durch zeitgemäße Bestimmungen ersetzt.
Durch die 1. Er·gänzung zum Landesbeamtengesetz
1978 so'N das Beamten-Dienstrech·tsgesetz 1979 auch
für die Landesbeamten mit Wirksamkeit vom 1. 7.
1980 für verbindlich erklärt werden. Das lnkrafttreten
dieser neuen dienstrechtlichen VorschJ1iften und das
Außerk,rafttreten der früheren Dienstrechtsgesetze

macht eine textltche Anpa-ssung des § 25 Abs. 1 und
des § 31 des Geme1rndesanitätsgesetz:es 1971 erfor
dertich. Ebenso list eine Neuformulierung des § 4
Abs. 4 und des § 23 Abs. 2 dieses Gesetzeserforder
Ilich, weil dile neuen dienstrechrlllichen Vorschriften
nicht mehr zwischen elner Versetzung in den zeit
lichen Ruhestand und elner Verset:~uillg iin den
'dauernden Ruhesta1nd unterschelden, sondern nur
mehr von einer Ruhestandsver-setz:ungsprechen. Ei
ne ·inhaltlriche Abänderung der Vorschrttten des Ge
,meindesanitätsg,esetz.es 1971 wird sich durch die
vorgesehene NovellIierung nicht -ergeben.


